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Zeichenerklärung 

 
Hintergrundinformationen, warum etwas als Mangel gilt. Welche Details müssen erfüllt werden. 

Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, dass ein Mangel als Mangel angesehen wird.  

 

Praxistipps: Wie erkennt man einen Mangel? Beispiele, Unterscheidungsmerkmale, Fotografien, 

Anleitungen wie die Kontrolle durchgeführt werden muss. 

 

Handlungsanweisung. Welche Frage ist zu prüfen und was ist konkret zu tun.  

Allgemeines 

Nachfolgende Erläuterungen dienen als Hilfe bei der Durchführung von Betriebskontrollen im 
Auto- und Transportgewerbe und bilden die Entscheidungsgrundlagen für die Kontrollperson 
beim Ausfüllen der Kontrollberichte. Die Erläuterungen werden durch die zuständigen 
Behörden in Absprache mit dem Umweltinspektorat (UWI) des AGVS jeweils dem Stand der 
Technik oder den Gesetzesänderungen angepasst werden. 
 
Achten Sie darauf, dass Sie jeweils die aktuellen Dokumente besitzen. Der Index hilft Ihnen, 
dies schnell zu überprüfen. Sie können das Kontrollhandbuch jederzeit auf der Internetseite 
www.agvs.ch\Dienstleistungen\Umwelt\Umwelt-Inspektorat\UWI-HandbuchfürKontrolleure  
herunterladen.  

Kontrollbereiche / Ziel der Kontrolle 

1. Die Entwässerung / Abwasserbehandlung entspricht dem Stand der Technik 
(Einhaltung der Gewässerschutzvorschriften). 

2. Wassergefährdender Flüssigkeiten werden korrekt gelagert. 
3. Abfälle/Sonderabfälle werden korrekt gelagert und entsorgt. 
4. Abluft aus Spritz- und Einbrennkabinen wird dem Stand der Technik entsprechend 

abgeführt. 
5. Entsorgungsbelege und Fachbewilligungen sind vorhanden und korrekt. 
6. Umwelt- und sicherheitsrelevante Informationen werden durch die Kontrollperson 

an die Betriebsverantwortlichen weiter gegeben. 

Empfehlung an die Betriebsverantwortlichen - Ablage system 

Die Betriebe sind angehalten einen Ordner mit allen für die Kontrolle notwendigen Daten zu 
führen. Falls kein Ordner vorhanden ist, zeigen Sie die Vorteile auf und ermutigen Sie den 
Betrieb eine entsprechende Ablage zu erstellen. Wenn es um Belege (z.B. Begleitschein, 
Fachbewilligung, Rechnungsbelege) geht, müssen diese vom Betrieb vorgelegt werden. Nur 
auf mündliche Zusage soll das Vorhandensein nicht angekreuzt werden! Falls eine Anlage 
(z.B. Nassschleifanlage) nicht vorkommt, soll die Frage einfach leer gelassen werden! 
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Bemerkungsfelder 

Können Fragen nicht eindeutig mit ja/nein beantwortet werden, müssen ergänzende 
Informationen zur Beurteilung in die Bemerkungsfelder geschrieben werden.  

Kontrollpflicht / Aufschub der Kontrolle 

Die jeweilige Behörde legt die Kontrollpflicht und den Intervall fest. Anfragen betreffend 
Kontrollpflicht oder Aufschub der Kontrolle sind vom Betrieb schriftlich direkt an die kantonalen 
Behörden zu melden. 
Falls ein Betrieb tatsächlich fälschlicherweise eine Kontrolle durch das UWI erfährt, dann hat 
die Kontrollperson direkt mit der Fachstelle des Standortkantones Kontakt aufzunehmen. 

Vorausgefüllte Kontrollrapporte 

Für die Kontrolle eines Betriebes erhalten Sie einen zum Teil vorausgefüllten Kontrollrapport. 
Bestimmte Angaben sind mit einem Haken gekennzeichnet. Bitte beachten Sie unbedingt 
folgendes:  
 

 
Diese Einträge entsprechen den Feststellungen der letzten Kontrolle. Wenn Sie Abweichungen zum 

Vorschlag feststellen, sind diese unbedingt festzuhalten. Streichen Sie Falsches ganz klar durch und 

ergänzen Sie den Rapport mit den tatsächlichen Feststellungen! 
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Kontrollrhythmus 

Das nachfolgende Schema verdeutlicht den Ablauf zur Aufforderung einer Kontrolle durch das 
Umweltinspektorat des AGVS (UWI). 
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Interne Angaben 

Die Angaben im obersten Abschnitt (UWI-Betriebsnummer, die laufende Nummer, Kanton / 
Stadt usw.) werden vom Umweltinspektorat des AGVS (UWI) ausgefüllt, bevor der Bogen der 
Kontrollfirma zugestellt wird.  

1. Firmenangaben 

Diese Angaben werden vom UWI vor Abgabe des Kontrollberichtes an die Kontrollpersonen 
ausgefüllt. Im Betrieb sind diese Angaben durch die Kontrollperson zu überprüfen. 
Änderungen sind auf dem Kontrollbericht deutlich einzutragen. Sollten der Platz auf dem 
Rapport nicht ausreichen, bitte die Änderungen auf einem Zusatzblatt ans UWI liefern.  
 

 
Die Kantonsnummer und die UWI-Betriebsnummer hängt vom Standort des Betriebes ab. Zieht der 

Betrieb an eine neue Adresse, erhält er eine neue Betriebsnummer. Aus diesem Grund ist bei einer 

Adressänderung anzugeben, ob der Betrieb umgezogen ist, ob die Strasse neu nummeriert wurde 

oder ob nur der Firmenname geändert hat.  

Als Firmenname gilt der Name, der im Handelsregister eingetragen ist. Im Internet unter 

www.handelsregister.ch kann die Firma gesucht werden. Falls der Betrieb an einen neuen Ort 

gezogen ist oder an einem neuen Ort eine Filiale eröffnet hat, muss dies vom Betrieb direkt an die 

betroffene Behörde gemeldet werden. 

Postadresse 

Ergänzen falls die Postadresse nicht mit dem Betriebsstandort übereinstimmt oder sich 
geändert hat. 

Betriebsverantwortliche Person 

Unter diesem Punkt ist der Name der für den Betrieb verantwortlichen Person einzutragen.  
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2. Kontrollen 

Diese Angaben werden vom UWI vor Abgabe des Kontrollberichtes ausgefüllt. Die Kontrollen 
müssen bis zum Fälligkeitsdatum durchgeführt sein. 
 

 
Frist 

Das UWI sendet einen Kontrollbericht mit einer Frist von 4 Monaten. Diese Frist ermöglicht dem 

Kontrolleur eine effiziente Einteilung seiner Kontrollbesuche. Kontrollen sind grundsätzlich 

unangemeldet durchzuführen. Sofern dies nicht möglich ist, darf man sich 24 Stunden vorher 

anmelden. Bei Betrieben mit Zertifizerung und Kontrolle gleichzeitig ist die Kontrolle angemeldet. 

Bonus / Malus 

Der Kontrollintervall für Auto- und Transportbetriebe beträgt im Normalfall 2 Jahre. Bei zwei 

aufeinanderfolgenden Kontrollen ohne Mängel, ändert der Kontrollintervall auf 3 Jahre. Mängel führen 

hingegen meist zu einer Verkürzung des Intervalls. 

 

Erläuterungen zum weiteren Ablauf bei Mängeln (sieh e auch Schema im Kapitel 8) 

Gelb = Leichter Mangel: Fordern Sie den Betrieb auf, dies sofort in Ordnung zu bringen. 
Das UWI wird den Betrieb nach einem Jahr zur Nachkontrolle auffordern. Falls 
derselbe Mangel wieder festgestellt wird, erfolgt eine Meldung an die kantonale 
Fachstelle.  

Rot=  Gravierender Mangel: Informieren Sie den Betrieb, dass dies ein gravierender 
Mangel ist und dass eine entsprechende Aufforderung zur Behebung über die 
kantonale Fachstelle erfolgt. 

Blau = Mangel beim Betrieb der Abwasservorbehandlung. Wenn die Abwasserprobe eine 
Fehlfunktion der Anlage zeigt, sonst aber keine weiteren Mängel vorliegen, fordert 
das UWI den Betrieb auf, die Anlage reparieren zu lassen und den Servicerapport 
ans UWI zu senden. Liegen noch weitere Mängel bei der Anlage vor, gilt es als 
gravierender Mangel.  

 

 
Qualitätssicherungssysteme, Zertifikate 

Auch ISO 9001, 14'001 zertifizierte Betriebe oder branchenspezifische Q-Labels decken nicht alle 

Anforderungen ab. Die Betriebe unterstehen weiterhin der periodischen Kontrolle des UWI. Die 

Kontrollen können jedoch mit dem Audit koordiniert werden. Dazu muss sich der Betrieb bei den 

Behörden melden. 

 

 
Mängel/Kontrollrhythmus 

Wird ein Betrieb aufgrund von Mängeln bereits nach einem Jahr wieder kontrolliert, ist eine 

vollständige Betriebskontrolle durchzuführen. 
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3. Entwässerung 

3.1 Ist eine Bewilligung vorhanden? 

 

 
Im Normalfall haben Betriebe eine Baubewilligung der Gemeinde, eine Verfügung der kantonalen 

Behörde, eine Zustimmung zur Abwasservorbehandlung oder eine Kanalisationsanschlussbewilligung. 

Es kann auch vorkommen, dass der Betrieb keine Bewilligung besitzt. 

 

 

Ist keine Bewilligung vorhanden, gilt dies nicht als Mangel.  

Ist eine Bewilligung vorhanden, muss überprüft werden, ob darin Auflagen formuliert sind und ob diese 

im Betrieb umgesetzt sind. Sind sie nicht eingehalten, ist unter Bemerkungen zu notieren, welche 

Auflagen nicht eingehalten sind. 

3.2 Ist ein Entwässerungsschema oder ein Kanalisati onsplan vorhanden? 

 

 
Jeder Betrieb sollte über ein Entwässerungsschema oder einen Kanalisationsplan verfügen. Das 

Schema muss nicht massstabsgetreu sein, jedoch muss die Entwässerung darin nachvollziehbar 

aufgezeichnet sein.  

 

 

Fehlt ein Kanalisations- oder Entwässerungsschema soll der Betrieb diesen bei der Standortgemeinde 

(Baugesuche) oder allenfalls beim Vermieter verlangen oder zeichnen lassen. Die kantonale 

Fachstelle kann vom Betrieb einen aktuellen Kanalisationsplan verlangen.  

3.3 Ist der Betrieb an eine kommunale ARA angeschlo ssen? 

 

 
Unter diesem Punkt ist anzugeben, ob das Schmutzwasser des Betriebes einer kommunalen 

Kläranlage zugeleitet wird. Diese Angaben sind notwendig zur Festlegung der geltenden 

Einleitbedingungen (Grenzwerte) durch die Behörde. 

 

 

Ist der Betrieb nicht an einer ARA angeschlossen, gilt dies nicht zwingend als Mangel.  
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3.4 Werden Reinigungen auf einer externen Anlage du rchgeführt? 

 
Wenn im Betrieb und auf dem Betriebsgelände, nach Angaben des Betriebsverantwortlichen, 
keine Fahrzeugreinigungen durchgeführt werden, so ist auf dem Kontrollbericht zu vermerken, 
ob und bei welchem anderen Betrieb Fahrzeugreinigungen durchgeführt werden. Die Aussage 
ist auch auf Praxistauglichkeit zu prüfen. Ist die externe Anlage mehr als 5 km entfernt, sollten 
die unten aufgeführten Punkte besonders kritisch betrachtet werden. 
 

 

Wenn der Betriebsverantwortliche angibt, dass nur auf einer externen Anlage gewaschen wird, prüfen 

Sie folgende Merkmale: 

- Kann der Betrieb Rechnungen von dem Betrieb vorweisen in dem er seine Fahrzeuge reinigt? 

- Ist im Betrieb ein Hochdruckreiniger (a) oder Sprühgerät vorhanden?  

- Stehen Reinigungsmittel oder Schwämme usw. bereit? 

- Gibt es Plätze mit ausgewaschenen Rändern (b) oder eigentliche Waschplätze (c)? 

Falls Sie aufgrund solcher Beobachtungen den Verdacht haben, dass im Betrieb trotz Verbot 

gewaschen wird, schreiben Sie dies in die Bemerkungen (bitte mit den Indizien: Beobachtungen 

und/oder Fotos). 

 

 

Hinweise auf Waschtätigkeiten 

   

a) Hochdruckreiniger              b) ausgewaschene Ränder           c) Waschplatz 

3.5 Festgestelltes Entwässerungsprinzip 

 

 
Mit der Bewilligung (Pkt. 3.1) und dem Kanalisationsplan (Pkt. 3.2) ist visuell zu überprüfen, ob die 

Auflagen und Vorschriften im Betriebsablauf eingehalten werden und ob die Abwasseranlagen den 

Plänen entsprechen. Es ist auch zu kontrollieren, ob offensichtlich Tätigkeiten durchgeführt werden, 

bei denen Abwasser entsteht, welches mit den vorhandenen Anlagen nicht vorschriftsgemäss 

behandelt werden kann. 

 

 

Die Ergebnisse der Kontrolle sind auf dem Bericht deutlich einzutragen. Anhand des Kontrollberichtes 

muss die Behörde beurteilen können, ob Handlungsbedarf besteht. 
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Abstellplätze 

Tätigkeit Behandlung (Minimalanforderungen) 
Lagerung von Unfallfahrzeugen oder 
reparaturbedürftigen Fahrzeugen mit 
reellen oder möglichen 
Tropfverlusten 
(3.5 f Lagerplatz Unfall- und 
Reparaturfahrzeuge) 

Unter Dach, auf dichten und abflusslosen Flächen mit Rückhaltevolumen oder über Schlammfang (SF) und 
Mineralölabscheider (MA) mit Anschluss an die Schmutz- oder Mischwasserkanalisation 

Abstellen von Reparatur- und 
Unfallfahrzeugen ohne Tropfverluste  

Dichter Belag, Entwässerung über Schlammsammler (SS) mit Anschluss an die Schmutz- oder 
Mischwasserkanalisation 

 

Werkstatt (unter Dach) 

Tätigkeit Behandlung (Minimalanforderungen) Schema (Minimalanforderungen) 
Ölwechsel, Reparaturen, Ersatz 
ölbehafteter Teile (Gefahr von 
Ölverlust), Spenglerarbeiten, 
Schweissen, Trockenschleifen, 
Polieren, Trockenreparaturen, 
Nassschleifen von Karosserieteilen 
(3.5 d Werkstatt) 

Grundsätzlich abflusslos mit Totschacht. 
Entwässerung über Schlammfang (SF) und 
Mineralölabscheider (MA) mit Anschluss an 
die Schmutz- oder Mischwasserkanalisation 
wird bei bestehenden Betrieben jedoch 
toleriert. 
Schleifstäbe sind als Sonderabfall mit dem 
Abfallcode 080112 zu entsorgen 
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Reinigungsarbeiten (Waschplatz unter Dach oder gede ckte Waschbox) 

Tätigkeit Behandlung (Hinweis) Schema (Minimalanfor derungen) 
Karosseriereinigung (3.5 b) 
- von Personenwagen und Cars 
- von Nutzfahrzeugen nur mit 
Netzdruck ohne Reinigungsmittel! 
 
Rad- und Felgenreinigungsanlagen 
ohne Reinigungsmittel 

 
 

 

Motoren-/Chassisreinigungen von 
Fahrzeugen (3.5 a) 
 
Rad- und Felgenreinigungsanlagen 
mit Reinigungsmittel 

Der Abwasservorbehandlung (AVA) hat über 
eine geeignete Vorrichtung zu verfügen, damit 
Abwasserproben im Ablauf erhoben werden 
können. 
 

 

      

Rad- und Felgenreinigungsanlagen 
mit Reinigungsmittel 

Falls Sie solche Reinigungsabwässer innerhalb Ihres Betriebs entsorgen wollen, müssen Sie diese (z.B. bei 
Verwendung von sauren Felgenreinigungsmitteln) auf einen pH-Wert zwischen 6.5 und 9.0 neutralisieren.  
Falls Ihr Betrieb über keine Abwasservorbehandlung verfügt, ist das abgearbeitete Reinigungswasser als 
Sonderabfall (Abfallcode 130507) zu entsorgen.  

Motoren-/Chassisreinigungen von 
Fahrzeugen mit Hochdruck, ohne 
jegliche Reinigungsmittel (3.5 a) 
 

Der Koaleszenzabscheider (MAK) hat über 
eine geeignete Vorrichtung zu verfügen, damit 
Abwasserproben im Ablauf erhoben werden 
können. 
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Tätigkeit Behandlung (Hinweis) Schema (Minimalanfor derungen) 
Karosseriereinigung von (3.5 b) 
- Personenwagen und Cars 
- Nutzfahrzeugen nur mit Netzdruck 
und ohne Reinigungsmittel 
 
kombiniert mit Motoren- und 
Chassisreinigung von Fahrzeugen. 
(3.5 a) 

mit Umstellschieber und zwei 
unterschiedlichen Behandlungsverfahren 
 
 
 
 

 

 

Reinigung von Baumaschinen und 
Baustellenfahrzeugen (z.B. Kipper), 
landw. + forstw. Fahrzeuge und 
Geräte 

Bei der Reinigung von Baumaschinen fallen meist grosse Mengen von Schlamm an. Deshalb sind 
Einlaufschacht (ES) und Schlammfang (SF) durch eine Schlammgrube zu ersetzen. Anschliessend ist je nach 
Reinigungsart eines der vorgängig aufgeführten Verfahren anzuwenden. Bei nicht überdachten Waschplätzen 
müssen Sie den Platz durch unterschiedliches Gefälle so gestalten, dass vom separat ausgeschiedenen 
Waschplatz kein Reinigungswasser in das umliegende Gelände abfliessen bzw. dem Waschplatz kein 
Meteorwasser (Regenwasser) zufliessen kann.  

Motoren-/Chassisreinigungen von 
Fahrzeugen kombiniert mit 
Karosseriereinigung (3.5 a, b) 
 
 
(Für detailliertere Informationen zu 
Bio-Anlagen beachten Sie die 
Richtlinie “Biologische 
Abwassereinigungsverfahren für 
Abwasser aus dem Auto- und 
Transportgewerbe“ des AWEL) 

mit Bioanlage 
 
 
 
 

 

Das vorbehandelte Abwasser soll zu mindestens 80% wieder verwendet werden. Ist ein Notüberlauf notwendig, 
so darf dieser ausschliesslich aus dem Brauchwassertank in die Schmutzwasserkanalisation führen. Die Anlage 
hat über eine geeignete Vorrichtung zu verfügen, damit repräsentative Abwasserproben im Ablauf der Anlage 
erhoben werden können. 
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Tätigkeit Behandlung (Hinweis) Schema (Minimalanfor derungen) 
Bürstenwaschanlagen (3.5 c) 
Portalwaschanlagen 
> 5000 Fahrzeugwäschen pro Jahr 
 
< 5000 Fahrzeugwäschen pro Jahr 
 
 
 

 
Wasserkreislauf  
 
Empfehlung Teilkreisläufe.  

 

 

 

 

 

 

 
Das Karosseriespülwasser ist als Unterbodenwaschwasser wieder zu verwenden. Abwasser aus Bürsten-
waschanlagen ist schwach belastet und soll nicht mit stark belastetem Abwasser aus der Motoren-/ 
Chassisreinigung vermischt werden. Dadurch können die Kosten für die Vorbehandlung von Abwasser reduziert 
und das Verdünnungsverbot eingehalten werden. Regenwasser kann gesammelt und als Brauchwasser 
eingesetzt werden. Dadurch kann Reinigungsmittel gespart und auf den Einsatz von Enthärtungsanlagen 
verzichten werden. 

Werkstattreinigung 
 

Das Abwasser aus der Werkstattreinigung ist entweder über eine Abwasservorbehandlung (AVA) zu behandeln 
oder als Sonderabfall (Abfallcode 130507) zu entsorgen. 
 

Kleinteilereinigung mit 
lösungsmittelfreien Flüssigkeiten im 
Kreislauf 

Abgearbeitete Reinigungsflüssigkeiten enthalten hohe Konzentrationen von Öl und Schwermetallen, daher 
muss die Reinigungsflüssigkeit einer Abwasservorbehandlung (AVA) zugeführt werden. Falls keine 
Abwasservorbehandlung im Betrieb besteht, ist das abgearbeitete Reinigungswasser als Sonderabfall 
(Abfallcode 120301) zu entsorgen. Filtermatten gelten als Sonderabfall (Abfallcode 150202). 
 

Kleinteilereinigung mit 
lösungsmittelhaltigen Flüssigkeiten 
im Kreislauf 

Reinigung mit wasserfreien Produkten (Lösungsmittelgemische) ohne nachfolgende Spülung mit Wasser. 
Abgearbeitete bzw. verschmutzte Teilereiniger und Reinigungsmittel sind immer als Sonderabfall (Abfallcode 
140603) zu entsorgen oder dem Lieferanten zurückzugeben. Filtermatten gelten als Sonderabfall (Abfallcode 
150202). 
 

 
�   Details welche nicht erwähnt sind in den Tabellen, sind nach dem rot/grün Schema (Kapitel 3, Seite 10) zu beurteilen  
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Spritzkabine 

Nassfilterverfahren (6.1 b)   

     

 

Tankstelle / Umschlagplätze (3.5 e) 

Art Platz (Hinweis) Schema (Minimalanforderungen) 
Benzin-, Dieselbetankungsplatz 
sowie Anlieferung von Diesel mittels 
Tankwagen 

Dichter Belag 
Platzgrösse = mind. Schlauchlänge + 1m 

 

     
 

Anlieferung von Ethanol-Treibstoffe 
(E85), RME (Biodiesel) und 
Harnstoff mittels Tankwagen 
 

Dichter Belag. ORB/Totschacht = Separaten 
Stapelbehälter der über einen Umlenkschacht 
bei Betätigung der Zapfsäule angesteuert 
wird. 

Beachten Sie das Merkblatt „Tankstellenentwässerung für 
Ethanol enthaltende Treibstoffe, Biodiesel und Harnstoff“ 
 

Umschlagplatz zur Anlieferung von 
Benzin mittels Tankwagen 

Dichter Belag  
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Abkürzungen 
ARA 
AVA  
BR 
BWT 
ES 
MAK  
MA 
MAS 
ORB 

= Anschluss an die Kläranlage via öffentliche Kanalisation  
= Abwasservorbehandlung (Spaltanlage, Ultrafiltration, Bio) 
= Bioreaktor 
= Brauchwassertank 
= Einlaufschacht 
= Koaleszenzabscheider 
= Mineralölabscheider 
= Mineralölabscheider mit selbsttätigem Abschluss 
= Ölrückhaltebecken 

SF 
SR 
SS  
STB  
ULS 

= Schlammfang (ohne Tauchbogen) 
= Schlammrückhalt 
= Schlammsammler (mit Tauchbogen) 
= Stapelbehälter  
= Umlenkschacht 

 
 

 
Tankstellenplatz und Entwässerung einer Tankstelle:  

Sollte der Tankstellenplatz  deutliche Risse und/oder undichte Fugen aufweisen ist dies in den Bemerkungen aufzuführen. Grundsätzlich ist eine Tankstelle immer über 

einen Mineralölabscheider mit selbsttätigem Abschluss (MAS) zu entwässern. Prüfen Sie vor Ort, ob der selbsttätige Abschluss vorhanden ist. Wird nämlich SF/MA (ohne 

selbsttätigen Anschluss) angekreuzt, gilt dies als gravierender Mangel (Ausnahme: Kanton Graubünden).   

 
 
 
Für alle Kantone geltende Merkblätter Aktuelle Version   
Ganze Schweiz und FL Tankstellenentwässerung für Ethanol enthaltende Treibstoffe, Biodiesel und 

Harnstoffe 
August 2007   

Ganze Schweiz VSA – Richtlinie „Regenwasserentsorgung“ November 2002   
Ganze Schweiz SN 592000 Liegenschaftsentwässerung 2002   
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Für die kantonalen Unterschiede beachten Sie bitte die folgenden Merkblätter 
 
Kanton Ausnahmen in einzelnen Kantonen    
AG In den Kantonen Aargau und Schaffhausen dürfen Fahrzeuge mit Tropfverlusten auch im Freien 

abgestellt werden, wenn dies auf befestigtem Boden geschieht und über SF/MA entwässert wird. 
   

GR Eine Tankstelle darf auch über SF/MA ohne selbsttätigen Abschluss entwässert werden.    
TG Bei Tankstellen mit mehr als 1000m3 Umschlagsmenge wird immer ein ORB verlangt.    
ZH Abstellen von trockengelegten Fahrzeugen: Dichter Belag, Entwässerung über Schlammfang (SF) 

und Mineralölabscheider (MA) mit Anschluss an die Schmutz- oder Mischwasserkanalisation 
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Kontrollliste zum Feststellen, welche Entwässerung erlaubt ist (Rot-Grün-Tabelle) 

(rot = verboten, grün = erlaubt) 

 

 

 
 
 
 
 
 
Legende: 

PW Personenwagen und Fahrzeuge, die nicht unter den Begriff Nutzfahrzeuge fallen. 
NF Nutzfahrzeuge (Fahrzeuge und Geräte mit offenem Chassis, offenen Motoren, Getriebe 

oder Hydraulikanlagen wie z.B. Kipper, Dumper, Bagger, Landwirtschafts- und 
Kommunalmaschinen und Geräte.) 

HD  Verwendung von Hochdruckreinigern (ab 10 bar) 
Rgm Verwendung von Reinigungsmitteln (Tenside, Lösungsmittel) 
AVA Abwasservorbehandlung (Spaltanlage, Ultrafiltration, Bio-Anlage) 
SF Schlammfang 
MA  Mineralölabscheider 
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Entsprechen die Anlagen nicht den gewässerschutzrechlichen Minimalanforderungen (siehe 

vorhergehende Schemata und rot-/grün-Liste) oder ist gar keine Vorhanden obwohl nötig, ist die 

Abwasservorbehandlung als nicht erfüllt zu beurteilen. 

 

3.6 Abwasservorbehandlungsanlagen 

 

 
Bei diesem Punkt ist der Anlagentyp/Modell einzutragen (z.B. SOM200) 

 

3.7 Kontrolle vorbehandeltes Abwasser 

 

 
 
 
 

 

Das vorbehandelte Abwasser ist vor Ort auf Farbe, Geruch und Schaumbildung zu beurteilen. Dazu 

eignet sich eine durchsichtige Glasflasche. Das vorgereinigte Abasser ist beim Abflauf der 

Abwasservorbehandlung zu entnehmen. Das Wasser sollte weitgehend klar und farblos sein, keinen 

Geruch haben und auch beim Schütteln oder Rühren keinen bleibenden Schaum bilden. Ist dies nicht 

der Fall, soll eine Probe zur Untersuchung entnommen werden. Wo und Wann eine Probenahme mit 

Analyse durchgeführt wird, ist im Punkt 11 Abwasseruntersuchung beschrieben.  

 

 

Bei den Bemerkungen sollen nur Hinweise festgehalten werden, wenn beim Abwasser etwas nicht in 

Ordnung scheint: 

- welche Farbe hat das Wasser 

- nach was riecht das Wasser  

- wie sieht der Schaum aus 

- ev. gibt es eine Vermutung woher die Verschmutzung kommt 
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3.8 Zustand Abscheider            Ja               Nein 

 
 

 
Undichte Abscheider führen zur Versickerung von Abwasser. Bei Abscheidern oder Sammlern muss 

der Wasserspiegel auf der Höhe des Auslaufes liegen. Wenn der Wasserspiegel tiefer liegt, kann dies 

zwei Ursachen haben: Erstens der Abscheider ist undicht oder zweitens der Abscheider wurde vom 

Entsorgungsunternehmen nach dem Absaugen des Schlammes nicht mehr gefüllt.  

 

 

Wenn der Abscheider nicht bis zur Tauchwand gefüllt ist, klären Sie ab, wann die letzte Entsorgung 

vorgenommen wurde (VeVA-Begleitschein enthält das Datum).  

War dies erst kürzlich, weisen Sie den Betreiber auf den Wasserstand hin und dass er beim nächsten 

Mal darauf achten muss, dass der Abscheider bis zur Tauchwand gefüllt werden muss. Zusätzlich ist 

ein entsprechender Hinweis bei den Bemerkungen zu platzieren. Ansonsten ist anzunehmen, dass der 

Abscheider undicht ist. Dies ist dem Betriebsleiter als Mangel mitzuteilen und im Kontrollbericht zu 

vermerken.  

               Ja                 Nein 

 
 

 
Definition/Begriffe 

Zu den Abscheidern zählen Schlammsammler, Ölabscheider, Koaleszenzabscheider. 

Es ist zu prüfen, ob in den Abscheideanlagen grössere Mengen an Öl oder Schlamm vorhanden sind. 
Kontrolle z. B. mit Stange. 

Schmutzwasserkanalisation  

Ein Abscheider gilt als voll wenn der Schlammraum zu 50% mit Schlamm gefüllt ist oder eine 2cm 
dicke Öl-Schicht aufschwimmt. 

Meteorwasserkanalisation 

Ein Abscheider gilt als voll wenn der Schlammraum zu 50% mit Schlamm gefüllt ist oder Ölspuren 
aufschwimmen. 

 

 

 

 

Wenn Sie hier „Ja“ ankreuzen ist das ein Mangel. Zu grosse Mengen an Öl oder Schlamm stören die 

Funktion des Abscheiders.  

Dieser Punkt muss im Zusammenhang mit dem nächsten Punkt c) „Entsorgungsnachweis“ beurteilt 

werden. Wenn kein Öl oder Schlamm vorhanden ist und die letzte Entsorgung länger als ein Jahr her, 

überprüfen Sie, ob das Abwasser tatsächlich über diesen Abscheider läuft.  

               Ja               Nein 
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Anhand von Belegen (VeVA-Begleitschein, Sammelbegleitschein oder Rechnung) ist zu kontrollieren, 

ob die Abscheideanlagen regelmässig und von einem bewilligten Entsorgungsunternehmen geleert 

werden. Bei Anlagen die häufig benutzt werden, ist die Wartung halbjährlich, jährlich oder auch alle 2 

Jahre durchzuführen, je nach Menge Schlamm der anfällt. Bewilligte Entsorgungsunternehmen haben 

eine Betriebsnummer und sind mit den (zur Entgegennahme) bewilligten Abfallcodes unter www.veva-

online.ch eingetragen. Als Abfallcode für das Schlamm-/Ölgemisch sind folgende möglich:  

13 05 01 / 13 05 02 / 13 05 06 / 13 05 07 /  13 05 08  

Datum und Begleitscheinnummer des letzten gültigen Entsorgungsnachweises bei Bemerkungen 

aufschreiben sowie die Betriebsnummer des Entsorgungsunternehmens. 

 

 

Falls der Betrieb eingemietet ist und der Eigentümer für die Entleerung der Schächte verantwortlich ist, 

notieren Sie dies bitte im Bemerkungsfeld.   

 

 

Elektronisch ausgefüllte Begleitscheine dienen auch ohne Unterschriften der beteiligten Personen als 

Beleg für die Entsorgung. In diesem Falle ist darauf zu achten, dass auf der rechten Seite des 3. 

Abschnittes das Gewicht, das Entsorgungsverfahren und das Datum der Anlieferung ausgefüllt ist. 

 

 

Wenn von den letzten zwei Jahren keine Belege vorliegen, ist klar „nein“ anzukreuzen. Dies ist ein 

Mangel, wenn der Abscheider Schlamm- oder Öl enthält (3.8 b). 

Wenn der Augenschein gleichzeitig zeigt, dass eine Wartung nicht notwendig ist (bei 3.8 b nein 

angekreuzt), sind zwei Varianten möglich: 

- Der Abscheider wurde entleert ohne Begleitschein. Bitte weisen Sie den Betreiber darauf hin, dass er 

ein bewilligtes Unternehmen beauftragen muss und den Begleitschein aufbewahren muss oder 

- Der Abscheider wird nicht mehr gebraucht. Das Abwasser läuft über eine andere Anlage oder es fällt 

kaum Abwasser an.  

Bitte in diesen Fällen stichwortartig festhalten, was zutrifft. 
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So sollte ein Entsorgungsbeleg aussehen (er kann ha ndschriftlich oder per PC ausgefüllt sein). 
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3.9 Zustand Abwasservorbehandlungsanlage 

Die Beurteilung der folgenden Punkte erfordert Erfahrung im Umgang mit 
Abwasservorbehandlungsanlagen. Können Angaben nicht mit ja oder nein beurteilt werden, so 
sind unter Punkt 3.11 nähere Angaben zu machen, welche der zuständigen Behörde den 
Entscheid über weitere Massnahmen ermöglichen. 

               Ja               Nein 

 
 

 
Grundsätzlich müssen alle Anlagen in Betrieb gesetzt werden können; das heisst die Anlagen müssen 

fertig installiert und betriebsbereit sein (Abwasseranschluss, Stromanschluss etc.).  

Es ist ebenfalls zu kontrollieren, ob Umgehungseinrichtungen vorhanden sind. Das heisst, es sind 

offensichtlich Installationen vorhanden, die es ermöglichen, die Abwasservorbehandlung zu umgehen. 

Korrekt installierte Umsteuerschächte (siehe c) fallen nicht unter den Begriff Umgehungseinrichtung. 

 

 

Spaltanlage  

Anlage in Betrieb setzen. Wenn der Stapelbehälter leer ist, ist dies manchmal nicht möglich. In diesem 

Falle hilft es meist, wenn der Schwimmer im Stapelbehälter angehoben wird oder wenn vom 

Waschplatz Wasser ins System fliesst. Kontrolle des Betriebsjournals zur Anlage. Eine Person im 

Betrieb muss Zuständig sein für Unterhalt und Betrieb der Anlage. 

 Betriebsbereit Nicht betriebsbereit 

 -  Spaltpulverbehälter muss gefüllt sein 

(mindestens für eine nächste Charge) 

-  Zählerstand zeigt, dass die Anlage seit 

letzter Kontrolle gebraucht wurde 

(Zählerstand im Rapport notieren) 

-  Anlage ist nicht fertig installiert: z.B. nicht 

angeschlossen. 

-  Zählerstand sehr tief oder seit letzter 

Kontrolle fast gleich 

-  Spaltpulver ist verklumpt oder nicht 

vorhanden 

-  Keine oder gerissene Schlammbehälter 

(Säcke) 

 

 

Ultrafiltration 

Anlage in Betrieb setzen. Kontrolle des Betriebsjournals zur Anlage. Eine Person im Betrieb muss 

Zuständig sein für Unterhalt und Betrieb der Anlage. 

 Betriebsbereit Nicht betriebsbereit 

  
Anlage ist nicht fertig installiert, defekt oder 

undicht. 
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Bio-Anlagen  

Kontrolle des Betriebsjournals zur Anlage. Eine Person im Betrieb muss Zuständig sein für Unterhalt 

und Betrieb der Anlage. Richtlinie zu Bioanlagen zur Hilfe nehmen. 

 Betriebsbereit Nicht betriebsbereit 

 Die Anlage muss ständig laufen. Eine 

regelmässige Belüftung und Umwälzung sind 

zwingend für das Funktionieren.  

Anlage ist nicht fertig installiert, defekt oder 

undicht. Anlage ist nicht belüftet. 

                Ja                Nein 

 
 

 
Belege (Rechnungen) von eingekauften Verbrauchsmaterialien sind im Ordner aufzubewahren. 

Daraus muss hervorgehen, dass eine Spaltanlage laufend Spaltpulver und Filtervlies verbraucht. Alle 

Anlagen produzieren Sonderabfälle (Schlammentsorgung Abscheideanlagen) 

 

 

Falls keine aktuellen Belege vorgelegt werden können, ist der Betriebsverantwortliche über den 

Mangel zu informieren und darauf hinzuweisen, dass die Belege bei der nächsten Kontrolle vorzulegen 

sind.  

                Ja                Nein 

 
 

 
Damit eine Karosserieanlage neben einer Waschanlage funktionieren kann, werden 

Umsteuervorrichtungen (bewegliche Arme) installiert. Diese ermöglichen das Umschalten, ob das 

Abwasser Richtung Ölabscheider oder Abwasservorbehandlung geleitet werden soll.  

 

 
Wenn eine Tankstelle Ethanolkraftstoffe (z.B. E85 mit 85% Ethanol) anbietet gilt folgende Regelung:  

Weil E85 mit Wasser mischbar ist, braucht es bei den Zapfsäulen solcher Ethanol-Treibstoffe einen 

separaten Totschacht, der über einen Umlenkschacht bei Betätigung der Zapfsäule angesteuert wird. 

(siehe auch Merkblatt: Tankstellenentwässerung für Ethanol enthaltende Treibstoffe, Biodiesel und 

Harnstoffe) 

 

 

Prüfen Sie ob die Umsteuervorrichtung korrekt angeschlossen ist und die Abwasservorbehandlungs-

anlagen funktionsbereit sind.  Nachlaufzeiten müssen auf 3-5 Minuten eingestellt sein. 

Umsteuervorrichtungen müssen zwangsgesteuert sein. 
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3.10 Wird Abwasser aus abflusslosen Schächten korre kt entsorgt? 

                Ja                Nein 

 
 

 
Zur Entsorgung muss ein Sonderabfallbegleitschein ausgefüllt und aufbewahrt werden (siehe 3.8 c). 

Wird das Abwasser von Fahrzeug- oder Werkstattreinigungen in einem abflusslosen Schacht 

gesammelt, muss überprüft werden, ob das Abwasser korrekt extern entsorgt wurde. Dazu müssen 

VeVA-Begleitscheine oder Rechnungsbelege (< 50 kg) für die Abgabe vorliegen (gleich wie Punkt     

3.8 c Entsorgungsnachweis).  

 

 

Achten Sie auf Hinweise wie Pumpen oder Schläuche, die auf ein mögliches eigenhändiges 

Abpumpen und entsorgen via Kanalisation hindeuten können.  

 

 

Wenn keine Entsorgungsbelege vorliegen, notieren Sie dies und weisen den Betreiber auf den Mangel 

hin. Sind keine abflusslosen Schächte vorhanden, soll die Frage auf dem Kontrollrapport offen 

gelassen werden. 

3.11 Entwässerungsvorschriften eingehalten? 

                Ja               Nein 

 
 

 

Sind bei den vorangegangenen Fragen keine Mängel festzustellen, kann die Kontrolle im Bereich 

Abwasser als erfüllt bezeichnet werden.  

 

 

Bei den Bemerkungen sollen nur Hinweise festgehalten werden, wenn beim Abwasser etwas nicht in 

Ordnung ist. 
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4. Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten 

Die zu kontrollierenden Punkte und möglichen Spezialfälle sind in den nachstehenden 
Abschnitten beschrieben. 
 

 
Die Kontrolle erfolgt gemäss den Richtlinien, die in der Broschüre „Lagerung von gefährlichen Stoffen, 

Leitfaden für die Praxis 2008“ publiziert sind. Diese Broschüre steht auf folgendem Server als PDF-

Dokument zum Gratisdownload bereit: www.kvu.ch (Thema Tankanlagen) oder 

http://www.kvu.ch/d_kvu_arbeitsgruppen.cfm?PID=151&gruppe=LGF.   

 

 

Nicht kontrolliert werden Lageranlagen  mit 

 - mittelgrossen Tanks (2’000 – 250’000 l Nutzvolumen) und 

 - Kleintanks (450 – 2’000 l Nutzvolumen) von Heizungsanlagen. 

Sind bei diesen Anlagen jedoch grobe Mängel ersichtlich (keine Auffangwannen, nicht befestigter 

Boden, Leckagen etc.) so ist dies unter Punkt 9 (Bemerkungen zur Kontrolle) festzuhalten. Diese 

Mängel sind unter Punkt 4 nicht zu erfassen und haben keine Auswirkung auf den Kontrollintervall. 

 

 

Wassergefährdende Flüssigkeiten  im Auto und Transportgewerbe sind z.B.: 

Treib- und Brennstoffe wie Diesel, Benzin usw. Schmiermittel wie Motorenöl, weiteres wie 

Bremsflüssigkeit, Frostschutzmittel, Lösungsmittel, Säuren, Reinigungsmittel, Farben, Harnstoff 

(AdBlue), etc. 

 

4.1 Ist die Lagerung wassergefährdender Flüssigkeit en i.O.? 

Wichtig: Bei der Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten sind Massnahmen zur 
Verhinderung von Gewässerverschmutzungen wie Rückhalte- und Auffangeinrichtungen, ev. 
Löschwasserrückhalt vorzusehen.  

                           Ja             Nein 

 
 

 

Für Lagermengen über 450 l  gilt grundsätzlich eine Meldepflicht.  

In den Grundwasserschutzzonen ist die Lagerung wassergefährdender Stoffe nur mit kantonaler 

Bewilligung möglich. 
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Sämtliche Behälter mit wassergefährdenden Flüssigkeiten und einem Nutzvolumen von mehr als 20 

Liter müssen gegen ein Auslaufen gesichert sein und so gelagert werden, dass ein Leck sofort erkannt 

werden kann. Das Rückhaltevolumen muss mindestens 100% des grössten gelagerten Gebindes sein. 

Flüssigkeiten können entweder in abflusslosen Räumen selber oder mittels Auffangwanne 

zurückgehalten werden. Sofern der Raum über eine Abwasservorbehandlung (AVA) entwässert, 

können auch dort Flüssigkeiten ohne Auffangwanne gelagert werden. Die Gebinde müssen gegen 

Eingriffe durch Unbefugte gesichert sein. Sinnvollerweise gilt dies auch für Behälter bis 20 Liter 

Nutzvolumen. Entsprechende Hinweise sollen dem Verantwortlichen des Betriebes gemacht werden. 

Weitere Schritte werden jedoch nur eingeleitet für Gebinde mit mehr als 20 Liter Fassungsvermögen. 

 

 

Als Lagerräume geIten : 

Keller, andere geschlossene Räume im Gebäude oder gesicherte Verschläge im Freien.  

Als Betriebsräume gelten: 

Werkstätten, Waschräume oder andere im täglichen Betriebsablauf benutzte Räume. 

 

 

In Lagerräume n sind Gebinde in Schutzbauwerken (Auffangwannen) zu lagern. In einem 

geschlossenen Lagerraum ohne Bodenabläufe kann auch der Raum selbst als Auffangvorrichtung 

dienen (Aufbordungen oder Schwellen bei Türen). Kleintanks müssen in Auffangwannen gelagert 

werden. Dies gilt auch für Transportbehälter, wenn sie über längere Zeit als Lagerbehälter benutzt 

werden.  

In Betriebsräumen  können Transportbehälter und andere Betriebsanlagen (Ölbars etc.) ohne 

Auffangwanne benutzt werden, wenn der Raum keine Bodenabläufe aufweist oder wenn diese 

überprüfbar über eine Abwasservorbehandlung (AVA) angeschlossen sind. 

Die Lagerung unter freiem Himmel , ohne Dach, ist nicht gestattet, da die nötigen 

Auffangeinrichtungen mit Regenwasser gefüllt und ihren Zweck verlieren würden. Die betroffenen 

Behälter müssen sofort unter Dach gelagert und gegen Auslaufen gesichert werden. 

 

 

Gebrauchte, ungereinigte Leergebinde können für den Umschlag im Freien abgestellt werden.  
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 Korrekte Lagerung Lagerung nicht ok 

 

 

Ölbar 

 

 

 

 

Tankstelle auf Kiesplatz  

 

 

Auffangwanne für Gebinde 

 

Farbreste und Abfälle in Raum mit direktem 

Bodenablauf in Kanalisation 

 

 

Prüfen Sie konkret folgende Punkte: 

Sind Gebinde mit wassergefährdenden Flüssigkeiten 

- dicht? 

- mit einer Auffangwanne gesichert? 

- gekennzeichnet? 

- auf befestigtem Boden unter Dach gelagert? 

Wenn Mängel festgestellt werden, sind diese unter 4.3 Bemerkungen mit wenigen Stichworten 

festzuhalten und der Betriebsverantwortliche darüber zu informieren. 
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Kantonal unterschiedliche Regelungen.  

 

SO  Lagerung im Freien ist gestattet, wenn das Schutzbauwerk genügend Auffangvolumen hat 

 

4.2 Sind die Mängel der letzten Kontrolle behoben? 

                                    Ja               Nein 

 
 

 

Überprüfen Sie anhand des vorausgefüllten Kontrollberichtes, ob die bei der letzten Kontrolle 

festgestellten Mängel behoben wurden. Wenn die alten Mängel behoben wurden, soll hier ein ja 

angekreuzt werden, auch wenn neue Mängel aufgetaucht sind. 

Falls noch alte Mängel bestehen, nein ankreuzen, den Betriebsverantwortlichen informieren und 

stichwortartig festhalten, welcher Mangel noch vorhanden ist. 

4.3 Vorschriften Lagerung wassergefährdender Flüssi gkeiten eingehalten? 

 

                               Ja              Nein 

 
 
Sind bei beiden vorangegangenen Fragen keine Mängel festzustellen, kann die Kontrolle im 
Bereich Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten als erfüllt bezeichnet werden. 
 

 

Wurde oben ein alter oder neuer Mangel festgestellt, ist hier mit nein zu antworten und bei den 

Bemerkungen stichwortartig zu notieren. 
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5. Abfälle 

Die Entsorgung von Abfällen ist schweizweit in der Verordnung über den Verkehr mit Abfällen 
(VeVA) und der Verordnung des UVEK über Listen zum Verkehr mit Abfällen (LVA) 
festgehalten. In der LVA sind alle Abfälle mit Abfallcode und Klassierung aufgelistet. Abfälle 
werden in drei Kategorien eingeteilt: Sonderabfälle (S), andere kontrollpflichtige Abfälle (ak) 
und übrige Abfälle. 
 

 

Beispiele von Sonderabfällen : Maschinen- und Getriebeöle, Abfälle aus flüssigen Brennstoffen wie 

Benzin, Heizöl oder Diesel, Kältemittel, Lösungsmittel, Frostschutzmittel, Bremsflüssigkeiten, Batterien, 

Inhalte von Öl/Wasserabscheidern, aber auch Verpackungen, die besonders gefährliche Stoffe 

enthalten haben usw.  

Beispiele für andere kontrollpflichtige Abfälle : Altreifen, Altfahrzeuge, Gebrauchte elektronische 

Geräte oder daraus entfernte Bestandteile.  

 

 

Abfälle dürfen nur mit entsprechenden Massnahmen (dürfen nicht beregnet bzw. ausgewaschen 

werden) unter freiem Himmel gelagert werden und müssen gesetzeskonform entsorgt werden. Für den 

Export von Abfällen ist grundsätzlich eine Exportbewilligung des Bundes (Notifikation) notwendig! 

Gemische von Abfällen und Occasionsprodukten gelten als Abfall (z.B. Charge Altpneu mit 

Occasionspneu). Abfälle denen wassergefährdende Flüssigkeiten anhaften, müssen wie 

wassergefährdende Flüssigkeiten gelagert und entsorgt werden.  

 

5.1 Entsorgung von Sonderabfällen und anderen kontr ollpflichtigen Abfällen 

 

Für Sonderabfälle  und andere kontrollpflichtige Abfälle  gelten weitergehende Bestimmungen. 

Beide Kategorien dürfen nur Entsorgungsunternehmen mit entsprechender Bewilligung übergeben 

werden. Ob eine solche vorhanden ist, gibt www.veva-online.ch Auskunft. Sonderabfälle dürfen nicht 

vermischt oder verdünnt werden, sondern müssen in gekennzeichneten Gebinden gesammelt werden. 

Gemäss Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA) müssen für die Abgabe von 

Sonderabfällen Begleitscheine oder Sammelbegleitscheine  ausgefüllt werden. Schriftliche 

Begleitscheine sind 5 Jahre als Entsorgungsnachweis aufzubewahren. Wurde der Begleitschein 

elektronisch ausgefüllt, ist er weiterhin in VeVA-Online gespeichert und kann vom Betrieb in der 

Datenbank gezeigt werden. Diese oder Kopien davon sind aufzubewahren. 

Die Ausnahme bilden hier Rückstände aus Spaltanlagen, die ohne VeVA-Begleitschein zusammen mit 

dem Hauskehricht (max. 25 kg pro Abfallsack) in einer Verbrennungsanlage entsorgt werden können. 
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                                          Ja              Nein 

 
 

 

Kontrollieren Sie, ob die Betriebsnummer  auf den Begleitscheinen vorhanden ist.  

Ist die Betriebsnummer nicht vorhanden oder Verdacht auf eine falsche Nummer so informieren Sie 

den Betrieb über den Mangel. Der Betrieb muss sich an die entsprechende Fachstelle beim Kanton 

wenden (siehe Liste Kontaktstellen der Kantone) und eine Nummer beantragen.  

 

                                        Ja              Nein 

 
 

 

Sind auf den Begleitscheinen  die Daten bez. Abgeber, Transporteur und Empfänger vollständig 

ausgefüllt; ist der Abfallcode und die Abfallart aufgeführt und stimmen diese überein (Vergleich mit 

dem Abfallverzeichnis LVA)? Hat der Abfallempfänger eine Bewilligung zur Entgegennahme dieses 

Abfallcodes (www.veva-online.ch)? 

Es ist zu beachten, dass die richtigen Abfall-Codes eingetragen werden und dass die Begleitscheine 

auf die richtige Firma resp. Adresse ausgestellt sind. Begleitscheine sind 5 Jahre aufzubewahren. 

Wenn keine aktuellen Begleitscheine für Motorenöl, Fahrzeugbatterien usw. vorgewiesen werden 

können oder diese fehlerhaft sind, ist der Betriebsverantwortliche zu informieren und die Mängel 

stichwortartig zu notieren. 

 

 

Fragen Sie nach, wem der Betrieb andere kontrollpflichtige Abfälle  wie Altreifen mitgibt und fordern 

Sie ihn auf, in Zukunft Belege für die Übergabe inkl. Betriebsnummer zu fordern und abzulegen.  

Der Name (Tel.-Nummer) des Altreifenentsorgers ist im Bemerkungsfeld unter 5.3 einzutragen. 

 
 
 
 

5.2 Abfalllagerung im Freien 

Unter diesem Punkt ist die zum Betrieb gehörende Umgebung zu kontrollieren. Dabei sind 
Schrott- und Unfallwagen, Sonder- und andere Abfälle zu beurteilen. Abfälle im Freien, welche 
nicht vor Regen geschützt sind, können durch Auswaschen zu einem verschmutzten 
Abwasser führen. Dies gilt es zu verhindern. Abfälle, die mit wassergefährdenden Stoffen 
verschmutzt sind (z.B. Motoren, Getriebe, Ölfilter, Altpneus, Batterien etc.), müssen in einer 
abgedeckten und dichten Mulde oder in einem abflusslosen Raum untergebracht werden.  

                                          Ja              Nein 
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Beispiele von Abfalllagerungen 

 Korrekte Lagerung Lagerung nicht ok 

 

 
Abfallmulde gedeckt, dicht und auf befestigtem 
Boden. 

 

 

 
Sonderabfälle in Auffangwannen 

(Altöle, Bremsflüssigkeiten)  

 

 

 
Abfall, vor Unbefugten geschützt und überdacht 
in dichten Mulden gelagert 
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Altbatterien in auslaufsicheren Gebinde  
(z.B. Paloxen) 

 

 

 

 

Werden Abfälle ungeschützt im Freien gelagert? 

Wenn ja, ist der Betriebsverantwortliche über den Mangel zu informieren.  

 

 

Kantonal unterschiedliche Regelungen.  

 

AG Ausgediente Fahrzeuge dürfen nicht länger als 3 Monate im Freien gelagert werden. 

5.3 Abfallvorschriften eingehalten 

                                      Ja              Nein 

 
 

 

Sind die Abfallvorschriften eingehalten? 

Wurde ein Mangel festgestellt, ist hier mit nein zu antworten und bei den Bemerkungen stichwortartig 

zu notieren. 
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6. Lackiererei 

Werden im Betrieb keine Spritzarbeiten durchgeführt, sind die Punkte 6.2 bis 6.6 nicht 
auszufüllen. Spritzarbeiten im Freien sind generell verboten. 
 

6.1 Werden Spritzarbeiten durchgeführt? 

Falls Spritzkabinen vorhanden sind, müssen folgende Punkte visuell kontrolliert werden. 

                                          Ja              Nein 

 
Dieser Punkt ist nur bei Spritzkabinen mit Trockenfilter auszufüllen, sonst leer lassen! 
 

 

Es ist zu kontrollieren, ob überhaupt Filter vorhanden sind und ob diese, visuell kontrolliert, intakt sind 

(keine Löcher, keine fehlende Elemente, mindestens 3-schichtig also Prallkarton, Grobfilter, Feinfilter 

etc.).  

Falls ein Mangel festgestellt wird, stichwortartig notieren und den Betriebsverantwortlichen darüber 

informieren. 

                                          Ja               Nein 

 
Dieser Punkt ist nur bei Spritzkabinen mit Nassfilteranlagen auszufüllen, sonst leer lassen! 
 

 

Ist der Lackierraum mit einer Nassfilteranlage versehen, so ist darauf zu achten, dass das Abwasser 

entweder über die AVA abfliesst oder in einem Sammelbecken gesammelt wird. Arbeitet der Betrieb 

mit einem Sammelbecken, so muss zusätzlich kontrolliert werden, ob aktuelle Belege wie VeVA-

Begleitscheine oder Sammelbegleitscheinen vorhanden sind. 

Falls ein Mangel festgestellt wird, stichwortartig notieren und den Betriebsverantwortlichen darüber 

informieren. 

 

6.2 Wird die Abluft über Dach geführt? 

                                         Ja               Nein 

 
 

 

Die Abluftführung aus Spritz- und Einbrennkabinen, Motorenprüfständen sowie Feuerungen müssen 

durch einen Kamin senkrecht und ungehindert über Dach nach oben abgeführt werden.  

Falls dies nicht der Fall ist, den Mangel stichwortartig notieren und den Betriebsverantwortlichen 

darüber informieren. 

 Falls keine belastete Abluft entsteht, ist diese Frage leer zu lassen! 
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Kanton St. Gallen  akzeptiert auf Zusehen hin auch Entlüftungen, die nicht über Dach geführt werden. 

Kanton Zürich und Thurgau  wünscht eine Anpassung der Abluftsituation spätestens bei der 

nächsten baulichen Veränderung oder bei Beschwerden. 

6.3 Ist die Entwässerung des Nassschleifplatzes kor rekt? 

                                         Ja              Nein 

 
 

 

In Betrieben, in welchen noch die Nassschleiftechnik angewendet wird, ist auf korrekte Entwässerung 

über einen Schlammfang und/oder Mineralölabscheider zu achten. 

Falls ein Mangel festgestellt wird, stichwortartig notieren und den Betriebsverantwortlichen darüber 

informieren. 

 Wenn nicht nass geschliffen wird, ist diese Frage leer zu lassen! 

 

 

Im Kanton Thurgau sind diese Abwässer in einem Totschacht aufzufangen und extern als Sonderabfall 

zu entsorgen. 

6.4 Wird das Gerätereinigungswasser korrekt entsorg t? 

                                         Ja              Nein 

 
 

 

Das Abwasser vom Reinigen sämtlicher Spritzpistolen oder -geräten muss als Sonderabfall entsorgt 

werden. 

Wenn es sich um wässrige Flüssigkeiten (ohne Lösungsmittel) handelt, muss es vorbehandelt werden. 

Dabei können spezielle Kreislaufreinigungsgeräte verwendet werden oder aber die Reinigung erfolgt in 

einem Becken, welches über die AVA entwässert wird. 

 

 

Falls ein Mangel festgestellt wird, stichwortartig notieren und den Betriebsverantwortlichen darüber 

informieren. 

 

 
 
 

6.5 Farb- und Lösungsmittelverbrauch? 
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Wenn möglich sind Angaben über den ungefähren jährlichen Farb- und Lösungsmittelverbrauch zu 

notieren. Dieser kann dem Kanton für die Abschätzung der VOC-Abgabe helfen. 

6.6 Sind die Vorschriften zur Lackiererei eingehalt en? 

                                       Ja              Nein 

 
 

 

Wurde oben ein Mangel festgestellt, ist hier mit nein zu antworten und bei den Bemerkungen 

stichwortartig zu notieren. 
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7. Weitere Bereiche 

Werden im Betrieb Arbeiten an Klimaanlagen durchgeführt? Sind Lärm oder andere 
Beanstandungen vorhanden? 

7.1 Werden Arbeiten an Klimaanlagen durchgeführt? 

 

 

Beim Umgang mit Kältemitteln  verlangt das Chemikalienrecht eine entsprechende Fachbewilligung. 

Die “Fachbewilligung Kältemittel “ wird auf Einzelpersonen ausgestellt und nicht auf Betriebe. Es 

muss mindestens ein Festangestellter im Betrieb im Besitz der Fachbewilligung sein. Auch die 

europäische “Fachbewilligung Kältemittel eingeschränkt für den Anwendungsbereich Kraftfahrzeuge“ 

ist in der Schweiz anerkannt. Weitere Informationen zum Chemikalienrecht sind im Internet bei den 

kantonalen Fachstellen www.chemsuisse.ch und beim Bundesamt für Gesundheit www.bag.admin.ch 

erhältlich..  

                                       Ja              Nein 

 
 

 

Wenn der Betrieb Arbeiten an der Klimaanlage durchführt und im Betrieb eine Person mit 

Fachbewilligung arbeitet, Name und Adresse der Person aufschreiben. Falls die Arbeiten extern 

durchgeführt werden, bitte die Adresse und Telefonnummer notieren, wo die Arbeiten durchgeführt 

werden.  

Falls Arbeiten an Klimaanlagen durchgeführt werden, ohne dass eine Fachbewilligung vorhanden ist, 

gilt dies als Mangel und muss als solcher kommuniziert und notiert werden. Der Kontrollrhythmus wird 

dabei aber nicht verkürzt. 

7.2 Werden im Freien mit Emissionen verbundene Arbe iten durchgeführt? 

 

 

Werden Russ, Staub oder Gerüche freigesetzt? Werden Fahrzeuge unnötig laufen gelassen? 

Diese Informationen werden zur Information aufgenommen. 

7.3 Liegen Beanstandungen wegen Lärm- oder anderen Immissionen vor? 

 

 

Haben Nachbarn oder Gemeindemitarbeiter Beanstandungen geäussert. Hat der Betrieb irgendwelche 

Auflagen (in der Baubewilligung)?  

Diese Informationen werden zur Information aufgenommen. 



  
 
Handbuch für Betriebskontrollen  
im Auto- und Transportgewerbe 

 
   UWI-Kontrolle  
 

8. – 11. UWI-Kontrolle Seite 1 von 4   

 

8. UWI-Kontrolle 

Wenn die Bereiche (Entwässerung, Lagerung, Abfall und Lackiererei) mit erfüllt beurteilt 
werden, hat der Betrieb die UWI-Kontrolle bestanden. Nachfolgendes Schema verdeutlicht das 
Verfahren. In Kapitel 2 (Kontrollen) sind die Mängel kurz beschrieben. 
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9. Bemerkungen zur Kontrolle 

 

 

Im Bemerkungsfeld sind nur allgemeine Bemerkungen anzufügen, die zu keinem Kontrollbereich 

gehören. 

 

10. Bestätigung 

 

 

Der Kontrollbericht ist von der Kontroll- und der betriebsverantwortlichen Person zu unterzeichnen. 

Letzterer bestätigt damit, dass er den Inhalt zur Kenntnis genommen hat. 

 
Der Bericht geht zuerst an das UWI. Dieses überprüft bei Mängeln, ob diese bereits bei der 
letzten Kontrolle vorhanden waren. In diesem Falle kann ein gelber Mangel direkt zu einem 
roten (gravierenden Mangel) werden. Das UWI erfasst den Bericht elektronisch und sendet die 
Auswertung dem Kanton zu. Dieser wird insbesondere bei gravierenden (wiederholten) 
Mängeln aktiv. 
 

11. Abwasseruntersuchung 

Wenn die Probe nicht vorgeschrieben ist, muss nur dann eine Probe erhoben werden, wenn 
das Abwasser bei der Sichtkontrolle gemäss 3.7 nicht in Ordnung scheint (trüb, 
Schaumbildung, Farbe oder Geruch). Bei Bioanlagen ist immer eine Probe zu entnehmen. 
 

 

Die Analyse  des KW-Wertes des Abwassers muss zwingend nach der Methode DIN ISO 9377-2 (GC-

Methode) erfolgen. Bitte immer den Prüfbericht des Analyselabors mitsenden.  

 

 

Bei schlecht funktionierenden Abwasservorbehandlungsanlagen kann auch das Produkt für die 

Felgenreinigung eine Rolle spielen. Bitte teilen Sie in diesem Fall die eingesetzten Produkte mit.  

Bei speziellen Felgenwaschanlagen müssen die Abwässer als Sonderabfall entsorgt werden. 

 

 

Die Untersuchung von Abwasserproben erfolgt nach der Kontrolle. Das Untersuchungsresultat ist dem 

Betrieb mindestens mit einer Kopie des Kontrollberichtes mitzuteilen. 

 Bioanlagen  müssen immer beprobt werden. 
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Kantonal unterschiedliche Regelungen.  

 

BS, GR, 

 TG, ZH 

Bei allen Abwasservorbehandlungsanlagen inkl. Koaleszenzabscheider soll eine Probe genommen 

werden, unabhängig davon wie die Kontrolle gemäss Punkt 3.7 ausfällt.  

TG Im Rapport ist das Datum der letzten Reinigung/Leerung der Abscheideanlagen (SS/MAB/STB vor 

AVA) festzuhalten. Mineralölabscheider sind zu beproben. 

 

 

11.1 Probenahmeort 

Grundsätzlich gilt es durch die Kontrolle der Vorbehandlungsanlagen und der 
Verbrauchsmaterialbestellungen festzustellen, ob die Anlage funktioniert und auch eingesetzt 
wird. Durch die Untersuchung einer Abwasserprobe im Ablauf wird anhand des KW-Index 
(Methode mit GC) kontrolliert, ob der Grenzwert gemäss Bewilligung oder gemäss 
Gewässerschutzverordnung (GSchV) vom 28. Oktober 1998 eingehalten wird. 
 

 

Bei Ultrafiltrationsanlagen  darf die Abwasserprobe nur dann entnommen werden, wenn die Anlage 

seit mindestens 3 Minuten auf Betriebsmodus "Arbeitskreislauf" geschaltet ist. 

 

 

Beprobt  werden, ohne anderslautende Anweisung, nur Auslauf Abwasservorbehandlung, Auslauf 

Koaleszenzabscheider. In der Regel sollen die Proben der laufenden Anlage entnommen werden. Ist 

dies nicht möglich, können Proben auch aus einem Probenahmeschacht entnommen werden. Ist im 

Stapelbehälter zu wenig Abwasser vorhanden um eine Charge behandeln zu können, kann beim 

Ablauf des Waschraumes Wasser zugeleitet werden. Der Verdünnungseffekt ist in Anbetracht der 

Vorabscheidervolumina vernachlässigbar. Unter Bemerkungen sind solche improvisierten 

Probenahmen zu vermerken. 
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11.2 Analyseresultat 

Die Resultate der Untersuchung werden durch die Kontrollperson anhand des 
Analysenberichtes eingetragen. Der Rapport des Labors ist beizulegen. 
 

 

                               Ja            Nein 

 

 

Beurteilung 

-  Als in Ordnung werden Werte unter dem Grenzwert von 20mg/l KW beurteilt. 

-  Als tolerierbar werden Überschreitungen des Grenzwertes bis 25% beurteilt. 

-  Mehr als 25%-ige Überschreitungen des Grenzwertes werden beanstandet. 

-  Der pH-Wert muss zwischen 6.5 und 9.0 betragen. 

 

 

Massnahmen bei tolerierbarer Überschreitung : 

Die Kontrollperson hat nach der Untersuchung der Probe den Betriebsverantwortlichen über diesen 

Mangel zu informieren. 

Das UWI kontrolliert, ob bereits bei der letzten Kontrolle dieser Punkt beanstandet wurde. Trifft dies zu, 

wird die zuständige Behörde durch das UWI informiert. 

 

Massnahmen bei beanstandeter Überschreitung : 

Der Betrieb wird vom UWI aufgefordert, die Anlage reparieren zu lassen und der entsprechende 

Servicerapport ist vom Betrieb innerhalb von 30 Tagen ans UWI einzusenden.  

 
 
 

 


